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Bundesinitiative Frühe Hilfen

Gesetzliche Grundlage

Mit dem Gesetz zur Kooperation und In-
formation im Kinderschutz (KKG) vom 
22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975) und 
der Bundesinitiative Frühe Hilfen wurden 
wichtige Impulse für eine Vernetzung und 
Kooperation der Dienste und Einrichtun-
gen in den Frühen Hilfen und im präven-
tiven Kinderschutz gesetzt. Das KKG und 
die Bundesinitiative Frühe Hilfen zielen 
vor allem auch darauf ab, den für den prä-
ventiven Kinderschutz bedeutenden Ge-
sundheitssektor institutionell und perso-
nell in die strukturierte Netzwerkarbeit 
der Jugendämter einzubeziehen. 

Im Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kin-
der- und Jugendhilfe (SGB VIII) werden die 
Aufgaben und Leistungen definiert, die 
von öffentlichen und freien Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Umsetzung 
der Grundrechte (von Kindern, Vätern und 
Müttern) zur Verfügung gestellt werden. 
Die Frühen Hilfen sind in § 16 Abs. 3 SGB 
VIII geregelt. 

Auszug aus der Definition Frühe Hilfen

„Frühe Hilfen bilden lokale und regiona-
le Unterstützungssysteme mit koordinier-
ten Hilfsangeboten für Eltern und Kin-
der ab Beginn der Schwangerschaft und 
in den ersten Lebensjahren mit einem 
Schwerpunkt auf der Altersgruppe der bis 
3-Jährigen. […] Frühe Hilfen tragen in der 
Arbeit mit den Familien dazu bei, dass Ri-
siken für das Wohl und die Entwicklung 
des Kindes frühzeitig wahrgenommen 
und reduziert werden. […] Frühe Hilfen 
basieren vor allem auf multiprofessionel-

ler Kooperation […]. Zentral für die prakti-
sche Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb 
eine enge Vernetzung und Kooperati-
on von Institutionen und Angeboten aus 
den Bereichen des Gesundheitswesens, 
der Kinder- und Jugendhilfe und weiterer 
sozialer Dienste. Frühe Hilfen haben da-
bei sowohl das Ziel, die flächendeckende 
Versorgung von Familien mit bedarfsge-
rechten Unterstützungsangeboten voran-
zutreiben, als auch die Qualität der Versor-
gung zu verbessern.“ 1

 
Auszug aus dem Leitbild Frühe Hilfen

„Müttern und Vätern sowie schwangeren 
Frauen und werdenden Vätern sollen Be-
ratung und Hilfe in Fragen der Partner-
schaft und des Aufbaus elterlicher Erzie-
hungs- und Beziehungskompetenzen 
angeboten werden. Um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, benötigt die Jugend-
hilfe Kooperationspartner aus dem Ge-
sundheitsbereich und weiteren Sozial-
leistungssystemen […]. Die Schnittstellen 
zwischen verschiedenen Sozialleistungs-
systemen bieten Möglichkeiten zur inter- 
und transdisziplinären Kooperation. 

Frühe Hilfen sind nicht einem spezifi-
schen Hilfesystem zuzuordnen. Sie setzen 
sich vielmehr aus Strukturen und Ange-
boten unterschiedlicher Institutionen zu-
sammen, die Kontakt mit Kindern und El-
tern haben. Dies beinhaltet zugleich die 
Bereitschaft, die eigenen Strukturen und 
Angebote so zu gestalten, dass sich die 
Versorgung verbessert. Insofern sind Frü-
he Hilfen als Querschnittsaufgabe für alle 
Professionen zu verstehen. 

1 Die vollständige Definition der Frühen Hilfen 
gemäß des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen 
(NZFH) findet sich auf der deren Internetseite 
unter: http://www.fruehehilfen.de/frehe-hilfen/
was-sind-fruehe-hilfen/

1. Frühe Hilfen
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Um die Hilfen passgerecht anzubieten, ist 
eine Kooperation über beteiligte Instituti-
onen und Professionen hinweg erforder-
lich. Dies gilt sowohl für Hilfen innerhalb 
des Systems der Kinder- und Jugendhil-
fe als auch für die Inanspruchnahme und 
Koordination von Hilfen aus dem Gesund-
heitswesen, der Eingliederungshilfe und 
der Daseinsfürsorge. Diese Kooperationen 
im Hilfesystem werden systematisch und 
qualifiziert gestaltet.“ 2

Netzwerkpartner

In die örtlichen Netzwerke Frühe Hilfen 
und präventiver Kinderschutz sollen nach 
§ 3 Abs. 2 KKG: „insbesondere Einrichtun-
gen und Dienste der öffentlichen und frei-
en Jugendhilfe, Einrichtungen und Diens-
te, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 
3 SGB XII bestehen, Gesundheitsämter, 
Sozialämter, gemeinsame Servicestellen, 
Schulen, Polizei- und Ordnungsbehör-
den, Agenturen für Arbeit, Krankenhäu-
ser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühför-
derstellen, Beratungsstellen für soziale 
Problemlagen, Beratungsstellen nach den 
§§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes, Einrichtungen und Dienste zur 
Müttergenesung sowie zum Schutz ge-
gen Gewalt in engen sozialen Beziehun-
gen, Familienbildungsstätten, Familien-
gerichte und Angehörige der Heilberufe 
einbezogen werden.“ 

Kinderschutz und Frühe Hilfen

Im Rahmen der Frühen Hilfen wird häu-
fig die Thematik des Kinderschutzes an-

2 Das vollständige Leitbild Frühe Hilfen (NZFH) 
findet sich auf deren Internetseite unter: http://
www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/
fruehhilfen.de/pdf/NZFH_Kompakt_Beirat_Leit-
bild_fuer_Fruehe_Hilfen_BZgA_low_14-02332.
pdf

gesprochen. Hierbei ist zwischen dem 
Schützen von Kindern als präventive Auf-
gabe (u. a. Förderung der Kinderrechte) 
und dem intervenierenden Kinderschutz 
zu unterscheiden. 

Eine funktionierende Kooperation im Rah-
men der Frühen Hilfen setzt voraus, dass 
es – ungeachtet der unterschiedlichen 
professionellen Einbindung und der un-
terschiedlichen Aufgaben der beteiligten 
Akteure – ein gemeinsames Verständnis 
der Frühen Hilfen gibt, auch in Abgren-
zung zum intervenierenden Kinderschutz. 
Die Frühen Hilfen und der intervenieren-
de Kinderschutz sind unterschiedliche 
Aufgabenbereiche, für die jeweils sehr 
spezifische rechtliche Rahmenbedingun-
gen bestehen. 

Die Frühen Hilfen sind in erster Linie ein 
freiwilliges Angebot an die Eltern. Ziel ist 
es, Unterstützung möglichst frühzeitig 
auf unverbindliche Weise anzubieten (Pri-
märprävention). Werden Unterstützungs-
bedarfe in Familien erkannt, geht es auch 
darum, die (werdenden) Eltern durch 
passgenaue, spezifische Angebote zu un-
terstützen oder an geeignete Netzwerk-
partner zu vermitteln (Sekundärpräventi-
on). 

In der Praxis kann es vorkommen, dass im 
Rahmen der Angebote Früher Hilfen ge-
wichtige Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung des Wohls eines Kindes erkennbar 
werden. In diesen Fällen greift das gere-
gelte, abgestufte Verfahren nach § 4 KKG 
(intervenierender Kinderschutz). In die-
ser Vorschrift hat der Bundesgesetzgeber 
auch die Verantwortung der im gesund-
heitlichen Versorgungssystem tätigen 
Fachkräfte für das Kindeswohl besonders 
hervorgehoben.
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Daher ist in den Frühen Hilfen eine Ab-
sprache zum verbindlichen Verfahren 
(Gefährdungseinschätzung) und der 
Fallverantwortung zwischen den Netz-
werkpartnern unverzichtbar. 

Gleichwohl sollten konkrete Vorgaben 
zum weiteren Vorgehen insbesondere in 
der Zusammenarbeit mit den Eltern ver-
einbart werden. Bei den beteiligten Ak-
teuren muss absolute Klarheit darüber 
herrschen, unter welchen Voraussetzun-
gen die für die Frühen Hilfen wesensbe-
stimmende freiwillige Kooperation der 

Eltern im Sinne des Kindeswohls an ihre 
Grenzen stößt und der intervenierende 
Kinderschutz greift. Wichtig ist es dabei 
insbesondere auch, dass die beteiligten 
Fachkräfte dies gegenüber den betroffe-
nen Eltern offen und klar kommunizieren. 
Insoweit gilt der Grundsatz: Im ungüns-
tigsten Fall ohne Zustimmung, aber nie-
mals ohne Wissen der Eltern. 

Hierzu kann Unterstützung (z. B. anony-
me Fallberatung) durch eine sogenannte 
insofern erfahrene Fachkräfte (ieF) in An-
spruch genommen werden. 3

3 Eine Vielzahl von Fachartikeln und Stellungnah-
men zum Thema Kinderschutz und Frühe Hilfen 
findet sich auch in den Materialien des Nationa-
len Zentrums Frühe Hilfen unter 
http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-
des-nzfh/materialien/.
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Ausgangslage

Das Kinderschutzkonzept des Landes Ba-
den-Württemberg basiert auf den zent-
ralen Schwerpunkten Ausbau der Frühen 
Hilfen, Qualifizierung von Fachkräften und 
der Vernetzung mit nachfolgend aufge-
führten Programmen und Maßnahmen:

• Qualifizierung von Familienhebammen 
und Familien-Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege (inzwischen abgeschlos-
sen), 

• Programm STÄRKE I und II, 
• Förderung des Netzwerks „Familien-

patinnen und Familienpaten“ (Koor-
dinierung durch den Deutschen Kin-
derschutzbund – Landesverband 
Baden-Württemberg),

• Förderung der Initiative „wellcome“, 
• Förderung der Ausbildung von „Famili-

enbesuchern“,
• „E-Learning-Kurs“ zur Qualifizierung 

von Fachkräften,
• Projekt „Netzwerk Frühe Hilfen und Kin-

derschutz“ (zwei Tranchen, inzwischen 
abgeschlossen),

• Vernetzung von Lokalen Angeboten 
im Rahmen von Frühen Hilfen mit ver-
tragsärztlichen Qualitätszirkeln (Förde-
rung im Rahmen der Bundesinitiative 
Frühe Hilfen).

Baden-Württemberg ist bei der Etablie-
rung Früher Hilfen und deren Vernetzung 
auf einem guten Weg. Von einem be-
reits realisierten flächendeckenden Aus-
bau im Sinne eines in allen Teilbereichen 

den jeweiligen fachlichen Bedarfen ent-
sprechenden Angebots kann derzeit aller-
dings noch nicht ausgegangen werden. 
Die Anforderungen an die Vernetzungs-
prozesse sowie den Auf- und Ausbau von 
Angeboten Früher Hilfen sind in einem 
großen Flächenland wie Baden-Württem-
berg in den einzelnen Stadt- und Land-
kreisen differenziert. Es bestehen unter-
schiedliche regionale Gegebenheiten und 
spezifische soziale, sozialräumliche und 
ökonomische Situationen, die sich nur auf 
lokaler Ebene angemessen bewerten und 
bedarfsorientiert steuern lassen. Das Land 
hat die Stadt- und Landkreise bei dieser 
örtlichen Aufbauarbeit mit seiner Kinder-
schutzpolitik in den vergangenen Jahren 
unterstützt und hierbei gezielt Anreize für 
die Entwicklung der Vernetzungsprozes-
se und den Auf- und Ausbau von Angebo-
ten Früher Hilfen gesetzt (siehe Landes-
programme).

In den 44 Stadt- und Landkreisen in Ba-
den-Württemberg bzw. bei den 46 örtli-
chen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
bestanden bereits zahlreiche modellhaf-
te Ansätze im Bereich der Frühen Hilfen, 
die regelhaft fortgeführt, ausgebaut und 
dauerhaft etabliert werden sollen. Die-
se Ansätze haben entsprechend den in-
dividuellen örtlichen bzw. regionalen 
Gegebenheiten und Bedarfslagen unter-
schiedliche Schwerpunkte, sind in sehr 
vielfältiger Weise ausgestaltet und müs-
sen sich deshalb auch in ihrem jeweiligen 
Konsolidierungs- und Entwicklungsinter-
esse unterscheiden.

2. Ausgangslage und Umsetzung der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen in Baden-
Württemberg
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Entwicklungsinteresse

Die Bundesinitiative Frühe Hilfen hat die 
konzeptionellen Ansätze in Baden-Würt-
temberg in den bereits bestehenden 
Aktivitäten der örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ergänzt und es er-
möglicht, zusätzliche Maßnahmen zu 
ergreifen. Dort, wo noch keine bedarfsge-
rechten Angebote und Netzwerke Frühe 
Hilfen bestanden haben, konnten Anreize 
gegeben werden, diese zu schaffen.

Das strategische Entwicklungsinteresse 
des Landes liegt darin, darauf hinzuwir-
ken, dass die Entwicklung der Frühen Hil-
fen im Bereich der einzelnen Stadt- und 
Landkreise bzw. Jugendämter nach ein-
heitlichen fachlichen Grundsätzen bzw. 
auf einer einheitlichen fachlichen Grund-
lage erfolgt. Außerdem legt das Land be-
sonderen Wert auf primärpräventive An-
gebote und Maßnahmen. Diese fördern 
die flächendeckende Etablierung und ver-
hindern die Stigmatisierung Einzelner. An-
gebote Früher Hilfen sollen allen (wer-
denden) Eltern möglichst frühzeitig und 
niedrigschwellig zur Verfügung stehen.

1. Förderzeitraum
(01.07.2012 bis 30.06.2014)

Der erste Förderzeitraum hat sich auf den 
Abstimmungsprozess konzentriert. Die-
ser sah vor, die bestehenden Ansätze und 
Maßnahmen mit den lokalen Bedarfen 
abzugleichen und den sich hieraus erge-
benden spezifischen Handlungsansatz für 
den jeweiligen örtlichen Einsatz der Bun-
desmittel herauszuarbeiten. Ein Schwer-
punkt war dabei der flächendeckende 
und an den spezifischen örtlichen Bedar-
fen ausgerichtete Ausbau der Netzwerke 
Frühe Hilfen, da diese Voraussetzung für 
die interdisziplinäre Kooperation und den 
Einsatz von Familienhebammen und ver-

gleichbaren Berufsgruppen aus dem Ge-
sundheitsbereich sind. 

Die flächendeckende Umsetzung der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen ist in Baden-
Württemberg rasch gelungen. Bis zur ers-
ten Antragsfrist (15.11.2012) lagen bereits 
Förderanträge aller insgesamt 46 örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
in Baden-Württemberg vor.

Damit konnte bereits im zeitlich knap-
pen „Startjahr“ 2012 eine Beteiligung al-
ler Jugendämter in Baden-Württemberg 
erreicht werden. Dies war vor allem auch 
deshalb möglich, weil der überwiegende 
Teil der Jugendämter bereits im Rahmen 
von Landesprogrammen – wie beispiels-
weise dem „Projekt Netzwerk Frühe Hil-
fen und Kinderschutz I und II“ –, aber auch 
aus eigenem Engagement heraus auf die 
entsprechenden Aufgaben inhaltlich und 
strukturell, zumindest zum Teil, vorberei-
tet war.

Die Umsetzung im Jahr 2012 war dem-
nach vor allem von den herausfordernden 
zeitlichen Rahmenbedingungen gekenn-
zeichnet. Gleichwohl war es möglich, die 
Bundesinitiative Frühe Hilfen in fachlich 
zielführender Weise in hohem Umfang 
(85,11 Prozent der zur Verfügung stehen-
den Mittel wurden verausgabt) umzuset-
zen. Die gegenüber den bewilligten Mit-
teln zu verzeichnenden Minderausgaben 
sind vor allem darauf zurückzuführen, 
dass Personaleinstellungen nicht so rasch 
wie intendiert realisiert werden konnten.

Das Jahr 2013 war durch eine administrati-
ve und fachliche Konsolidierung in der Um-
setzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
geprägt. Die zur Verfügung stehenden Mit-
tel im Haushaltsjahr 2013 konnten erneut 
in sehr hohem Umfang (97,61 Prozent) in 
den Frühen Hilfen eingesetzt werden.
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Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden die 
Ziele des Landes auch durch die Förde-
rung von überörtlich bedeutsamen Vor-
haben und zentralen landesweiten Pro-
jekten aus Mitteln des Vorwegabzugs 
vorangebracht (siehe Ziffer 4).
 
2. Förderzeitraum 
(01.07.2014 bis 31.12.2015)

Im Rahmen der weiteren Umsetzung der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen hat sich der 
Bekanntheitsgrad der Frühen Hilfen und 
des präventiven Kinderschutzes auch bei 
den Akteurinnen und Akteuren im Ge-
sundheitswesen schrittweise erhöht. 

Diese Entwicklung trägt dem mit der Bun-
desinitiative Frühe Hilfen verfolgten Ziel 
einer stärkeren und vor allem auch struk-
turierten Zusammenarbeit zwischen der 
Kinder- und Jugendhilfe und dem ge-
sundheitlichen Versorgungssystem in be-
sonderem Maße Rechnung.

Nachdem im ersten Förderzeitraum die 
Maßnahmen zum Auf- und Ausbau der 
Netzwerke abgeschlossen werden konn-
ten, ging es im zweiten Förderzeitraum 
um die Etablierung bzw. Verstetigung der 
ausgebauten Netzwerkstrukturen. Mit Ab-
lauf des Jahres 2014 endete das befriste-
te Landesförderprogramm „Familienheb-
ammen und Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege“. Der Hebammen-
verband Baden-Württemberg e. V. hat, 
die aus Mitteln des Vorwegabzugs im 
Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hil-
fen bewilligte, weitere Fortbildungs-
maßnahme „zur Familienhebamme“ im 
Jahr 2015 mangels Nachfrage abgesagt. 
Die Fortbildung zum Familien-Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger konn-
te im Haushaltsjahr 2015 nochmals über 
Landesmittel realisiert werden. In diesem 
Zusammenhang wurden der Hebammen-
verband Baden-Württemberg e. V. und 

der Berufsverband Kinderkrankenpflege 
e.V. gemäß der Mindestanforderungen als 
Bildungsträger in Baden-Württemberg zu-
gelassen.

Im Jahr 2014 konnten 98,88 Prozent der 
zur Verfügung stehenden Mittel veraus-
gabt werden. Gleichzeitig war das Haus-
haltsjahr 2014 insbesondere aufgrund der 
Aufteilung in zwei Förderzeiträume von 
einem hohen förderrechtlichen Aufwand 
geprägt.

Der Schwerpunkt der Förderung lag in der 
Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung der Angebote Früher Hilfen sowie 
der Netzwerkstrukturen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden alle zur 
Verfügung stehenden Mittel beantragt 
und abgerufen. Die tatsächliche Mittelver-
wendung lässt sich zum derzeitigen Zeit-
punkt noch nicht darstellen.

Das letzte planmäßige Jahr der Bundesini-
tiative Frühe Hilfen war von der Planungs-
unsicherheit aufgrund des auslaufenden 
Förderprogramms und des Klärungspro-
zesses rund um den Fonds Frühe Hilfen 
gekennzeichnet. Inzwischen wurde die 
Verlängerung der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen bis zur Errichtung des Fonds, längs-
tens bis zum 31.12.2017, beschlossen.

Gesamte Mittelverwendung

Die Mittel der Bundesinitiative Frühe Hil-
fen werden dem Land auf der Grundlage 
eines Verteilers zugewiesen, welcher sich 
aus dem Königsteiner Schlüssel, der Zahl 
der unter 3-jährigen im SGB II-Leistungs-
bezug und der Zahl der unter 3-Jährigen 
insgesamt berechnet. Der Anteil von Ba-
den-Württemberg an den zur Verfügung 
stehenden Bundesmitteln für die Länder 
(ohne Förderung des Nationalen Zent-
rums Frühe Hilfen) liegt bei 11,34 Prozent. 
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Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen (01.07.2012 bis 31.12.2015) standen 
dem Land insgesamt 18.483.000 Euro zur 
Verfügung (2012: 3.251.199 Euro, 2013: 
4.623.583 Euro, 2014 und 2015 jeweils 
5.304.109 Euro).

Die tatsächliche Mittelverausgabung 
kann derzeit nur für die Haushaltsjah-
re 2012, 2013 und 2014 benannt werden, 
da die Mittelverwendung im Haushalts-
jahr 2015 erst nach der Prüfung der Ver-
wendungsnachweise im Laufe des Jahres 
2016 festgestellt werden kann.

Insgesamt konnten somit in jedem Haus-
haltsjahr nahezu alle zur Verfügung ste-

henden Mittel verausgabt werden: Im 
zweiten Halbjahr 2012 hatte das Land, 
trotz hohem Zeitdruck und kurzfristiger 
Bewilligungen, eine tatsächliche Mittel-
verausgabung von insgesamt 85,11 Pro-
zent aufzuweisen. Im Haushaltsjahr 2013 
konnte die tatsächliche Mittelverausga-
bung auf 97,61 Prozent gesteigert wer-
den. Im Haushaltsjahr 2014 wurde diese 
Ausgabequote mit 98,88 Prozent noch-
mals übertroffen. Im Haushaltsjahr 2015 
sind alle zur Verfügung stehenden Mittel 
beantragt und abgerufen worden.

In den Jahren 2012 bis 2014 wurden le-
diglich 462.352 Euro nicht verausgabt und 
waren an das BMFSFJ zurück zu erstatten. 
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Beauftragung

Das Land hat  den Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
(KVJS) im Wege einer öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung mit der Umsetzung 
der Bundesinitiative in Baden-Württem-
berg betraut. 
Das KVJS–Landesjugendamt hat sich auf-
grund seiner formalen Stellung, seiner 
umfassenden und langjährigen Erfahrun-
gen mit den Jugendhilfestrukturen in Ba-
den-Württemberg sowie seiner Nähe zu 
den Kommunen beziehungsweise den 
kommunalen Landesverbänden als ver-
lässlicher und geeigneter Partner in der 
Umsetzung der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen erwiesen.
Die Landeskoordinierungsstelle wurde im 
Hinblick auf die fachlichen Zusammen-
hänge dem Referat 43 „Hilfe zur Erziehung 
und Wohnheime, Betriebserlaubnis, Bera-
tung und Aufsicht, Jugendberufshilfe“ zu-
geordnet. Um die verwaltungsrechtliche 
und -technische Abwicklung zu gewähr-
leisten, besteht eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Referat 41 „Jugendhilfe-
service, Grundsatz, Fortbildung, Zentrale 
Adoptionsstelle“.

Aufgaben der Landeskoordinierung

Der KVJS nimmt die Aufgaben der Lan-
deskoordinierungsstelle nach Artikel 5 
der Verwaltungsvereinbarung wahr. Die 
Landeskoordinierung umfasst sowohl die 
konzeptionelle und fördertechnische Um-
setzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
als auch die Übernahme der Verpflichtun-
gen des Landes aus der Verwaltungsver-
einbarung. 

Die wesentlichen Tätigkeiten waren:

• Veranstaltungen für Netzwerkkoordi-
natorinnen und –koordinatoren für den 
landesweiten fachlichen Austausch,

• Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung,

• Unterstützung und Beratung der Kom-
munen,

• Zusammenarbeit mit der Koordinie-
rungsstelle auf Bundesebene,

• Mitwirkung an der wissenschaftlichen 
Begleitung des Nationalen Zentrums 
Frühe Hilfen (NZFH),

• Mitwirkung bei öffentlichkeitswirksa-
men Maßnahmen zur Bundesinitiative 
Frühe Hilfen,

• Mitwirkung bei der Einrichtung und 
Durchführung der (Landes-) Steue-
rungsgruppe,

• Budgetverwaltung,
• Sicherstellung der in den Fördergrund-

sätzen Baden-Württemberg genannten 
Bedingungen und Voraussetzungen, 

• Prüfung der Darstellung des bisherigen 
Ausbaus der Frühen Hilfen und des je-
weiligen Entwicklungsinteresses durch 
die örtlichen Jugendhilfeträger (An-
tragsprüfung),

• Prüfung der Mittelverwendung (Ver-
wendungsnachweise),

• Weitere Aufgaben nach Artikel 12 und 
13 der Verwaltungsvereinbarung.

Einrichtung und Ausstattung

Die Landeskoordinierungsstelle hat ihre 
operative Arbeit unmittelbar nach Ab-
schluss der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung Ende Oktober 2012 aufgenom-
men. Die Zusammenarbeit zwischen der 

3. Landeskoordinierungsstelle Frühe 
Hilfen in Baden-Württemberg
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Landeskoordinierungsstelle und dem zu-
ständigen Fachministerium (Abteilung 2 
„Gesellschaft“, Referat 24 „Kinder“) ist von 
einer vertrauensvollen Kooperation ge-
prägt. In Fragen von grundsätzlicher Be-
deutung erfolgt jeweils eine Abstimmung 
mit dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
auf Arbeitsebene.

Nach der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung wurden in der Landeskoordinie-
rungsstelle zunächst 2,0 Personalstellen 
eingerichtet. Strategisches Ziel war es, die 
Kosten für die Koordination auf der Lan-
desebene möglichst niedrig zu halten, 
um die hierfür nicht verbrauchten Mittel 
für Maßnahmen in den einzelnen Förder-
bereichen einzusetzen (vgl. Artikel 5 Ab-
satz 3 VV und Ziffern 3.4 und 3.5 der För-
dergrundsätze Baden-Württemberg). Im 
Verlauf des Jahres 2013 hat sich allerdings 
zunehmend gezeigt, dass die vielfältigen 
Aufgaben der Koordinierungsstelle mit 
diesem Personaltableau auf Dauer nicht 
bewältigt werden können. Im Laufe des 
Jahres 2012 und 2013 musste zusätzliches 
Personal aus dem KVJS für die Aufgaben 
der Koordinierungsstelle eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus hatte die begrenz-
te Personalausstattung zur Folge, dass die 
Koordinierungsstelle in hohem Umfang 
mit administrativen Aufgaben (Antrags-
prüfung, Bewilligung der Förderanträge, 
Prüfung der Verwendungsnachweise, Be-
richtspflichten gegenüber dem Ministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen sowie dem BMFSFJ, Kommu-
nikation mit dem NZFH, rechtliche und 
administrative Beratung) ausgelastet war. 
In der Folge konnten die weiteren Aufga-
ben – namentlich die fachliche Beratung 
und Unterstützung der Netzwerke, die 
Kooperation mit den einschlägigen Be-
rufsgruppen, Qualifizierungsmaßnahmen  
– nicht im angestrebten Maße wahrge-
nommen werden.

Der administrative Aufwand für die Um-
setzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
war und ist signifikant höher, als dies zu-
nächst angenommen wurde. Dies hängt 
in erster Linie mit den administrativen 
Aufgaben zusammen, die sich aus der 
Verwaltungsvereinbarung ergeben. Darü-
ber hinaus gibt es im Flächenland Baden-
Württemberg 46 Förderempfänger für 
örtliche Projekte und Maßnahmen sowie 
weitere Zuwendungsempfänger für zent-
rale bzw. überörtliche Projekte und Maß-
nahmen.

Nach einer entsprechenden Empfehlung 
der Landessteuerungsgruppe wurde das 
Personalbudget für die Landeskoordinie-
rung daher mit Wirkung zum 01. Januar 
2014 auf 3,0 Personalstellen erhöht. Mit 
der Aufstockung der Stellen wurde das 
Ziel verfolgt, die fachliche Beratung und 
Unterstützung der Jugendämter durch 
die Landeskoordinierungsstelle deutlich 
zu verstärken. In welchem Umfang dies 
gelingen wird, hängt maßgeblich vom 
künftigen erforderlichen bürokratischen 
Aufwand gegenüber dem BMFSFJ im Rah-
men der Fortführung der Bundesinitiative 
Frühe Hilfen und des Fonds nach § 3 Abs. 
4 KKG ab.

Mittelverwendung

Für die Landeskoordinierungsstelle stan-
den in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 
insgesamt 1.200.000 Euro zur Verfügung 
(Tabelle I der Verwaltungsvereinbarung).
Hiervon wurden insgesamt 826.000 Euro 
(68,83 Prozent) tatsächlich verausgabt. 

Die nicht verplanten Mittel in Höhe von 
insgesamt 374.000 Euro wurden gemäß 
den Ziffern 3.4 und 3.5 der Fördergrund-
sätze Baden-Württemberg an die örtli-
chen Zuwendungsempfänger/Jugend-
ämter nachverteilt und somit für örtliche 
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Projekte und Maßnahmen Früher Hilfen 
verausgabt.

Unterstützung und Beratung

Zur Unterstützung und Beratung der ört-
lichen Koordinierungsstellen wurden ver-
schiedene Formen gewählt: Von persön-
lichen Impulsgesprächen vor Ort, Treffen 
der Netzwerkkoordinatorinnen und -koor-
dinatoren in kleinen Regionaltreffen oder 
großen Runden bis hin zu monatlichen In-
formations-E-Mails (BI-Info-Mail).

Impulsgespräche Frühe Hilfen

Die Landeskoordinierungsstelle Frühe Hil-
fen in Baden-Württemberg bietet den Ju-
gendämtern in Baden-Württemberg Im-
pulsgespräche Frühe Hilfen vor Ort an. 
Teilnehmende Personen sind die örtlichen 
Netzwerkkoordinatoren, die Jugendamts-
leitungen und die Jugendhilfeplaner. Die 
Impulsgespräche werden durch die Mit-
arbeiterinnen der Landeskoordinierungs-
stelle durchgeführt. Ziel ist es, Impulse zu 
geben und auf (Lösungs-) Ansätze ande-
rer Kommunen zu verweisen, sowie Praxi-
seindrücke zu gewinnen und örtliche Be-
darfe herauszuarbeiten. 

Von 46 Jugendämtern haben lediglich 
vier Jugendämter das Angebot zum Im-
pulsgespräch Frühe Hilfen nicht wahrge-
nommen. Nach Abschluss der Impulsge-
spräche sollen diese ausgewertet werden. 

Veranstaltungen der Landeskoordinie-
rungsstelle

Inhalte der insgesamt 26 Veranstaltungen 
waren insbesondere aktuelle Informatio-
nen aus der Landeskoordinierungsstelle, 
wie zum Beispiel Antragsfristen oder Mit-
teilungen des BMFSFJ zur Förderungswür-
digkeit von Projekten bzw. Maßnahmen. 

Hierbei wurde stets auf ein angemessenes 
Verhältnis zwischen Verfahrensfragen und 
Fachaustausch geachtet. In den Veranstal-
tungen konnten neue Impulse im Kontext 
der Frühen Hilfen gesetzt werden.

Die Themenauswahl der Treffen war von 
einem partizipativen Zusammenwirken 
geprägt. Wahlweise wurden anhand von 
(Online)Umfragen und Anfragen die The-
men festgelegt oder es standen verschie-
dene thematische Workshops zur Aus-
wahl.

Treffen aller Netzwerkkoordinatoren 
Frühe Hilfen

Im Laufe der fünf Austauschtreffen aller 
Netzwerkkoordinatoren wurden mehre-
re landesweite Akteure der Frühen Hil-
fen (z. B. Familienpaten, Vernetzungsstel-
le, Landesgesundheitsamt) vorgestellt. 
Außerdem wurden mittels verschiedener 
Methoden fachliche Themen diskutiert  
(u. a. Leitbild Frühe Hilfen, Kultursensibi-
lität, Väterarbeit) und diverse Aufgaben-
gebiete der Netzwerkkoordinatoren an-
gesprochen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, 
Kooperationsvereinbarungen, Netzwerk-
strukturen).

04.02.13 1. Treffen der Netzwerkkoor-
dinatoren Frühe Hilfen
(Stuttgart)

15.01.14 2. Austauschtreffen aller 
Netzwerkkoordinatoren 
(Gültstein)

19.11.14 3. Austauschtreffen aller 
Netzwerkkoordinatoren 
(Gültstein)
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16.06.15 4. Austauschtreffen aller 
Netzwerkkoordinatoren 
(Karlsruhe)

11.11.15 5. Austauschtreffen aller 
Netzwerkkoordinatoren 
(Gültstein)

12.11.15 Abschlussveranstaltung der 
Bundesinitiative Frühe Hil-
fen in Baden-Württemberg 
(Gültstein)

Regionaltreffen

Die jährlichen Regionaltreffen wurden 
durch die Landeskoordinierungsstelle für 
jeden Regierungsbezirk organisiert und 
durchgeführt. Die Veranstaltungsorte ro-
tierten und die Durchführung wurde von 
den jeweiligen Netzwerkkoordinatoren 
dankenswerterweise unterstützt. 

Die Regionaltreffen dienten vorrangig 
dem regionalen Netzwerkaufbau und 
dem Kennenlernen der landkreisübergrei-
fenden Strukturen. Zu diesem Zweck wur-
den zu Beginn insbesondere die örtlichen 
Koordinierungsstellen und Netzwerk-
strukturen vorgestellt. Die Regionaltref-
fen beinhalteten stets mindestens einen 
Input der Landeskoordinierungsstelle 
und ein Austauschthema nach Wahl. Die-
se waren unter anderem Anbindung und 
Tätigkeitsprofil der Netzwerkkoordinati-
on, Zielentwicklung, Qualitätssicherungs-
maßnahmen oder Einsatzkoordination 
von Familienhebammen.

14.03.13 Regionaltreffen RB Freiburg 
(Breisgau Hochschwarz-
wald)

04.06.13 Regionaltreffen RB Karlsru-
he (Zweigstelle KVJS Karls-
ruhe)

18.06.13 Regionaltreffen RB Tübin-
gen (Biberach)

23.07.13 Regionaltreffen RB Stutt-
gart (KVJS Stuttgart)

21.05.14 Regionaltreffen RB Freiburg 
(Stadt Konstanz)

27.05.14 Regionaltreffen RB Karls-
ruhe (Neckar-Odenwald-
Kreis)

26.06.14 Regionaltreffen RB Stutt-
gart (Ostalbkreis) 

17.07.14 Regionaltreffen RB Tübin-
gen (Stadt Reutlingen)

05.02.15  Regionaltreffen RB Karlsru-
he (Heidelberg)

26.02.15 Regionaltreffen RB Tübin-
gen (Ravensburg)

03.03.15 Regionaltreffen RB Stutt-
gart (Ludwigsburg)

11.03.15 Regionaltreffen RB Freiburg 
(Villingen-Schwenningen)
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Thementage

Die Thementage wurden ab 2014 durch-
geführt. Ziel war die detaillierte fachliche 
Auseinandersetzung mit Schwerpunkt-
thematiken der Frühen Hilfen. Förder- 
und verwaltungsrechtliche Aspekte waren 
hingegen ganz bewusst kein Gegenstand 
der Thementage. Die Themen wurden 
aufgrund von Rückmeldungen der Netz-
werkkoordinatoren oder aktuellen Ereig-
nissen ermittelt.

10.02.14 Thementag I „Relevanzmat-
rix für Netzwerkpartner Frü-
her Hilfen“ (Gültstein)

09.07.14 Thementag II „Familienheb-
ammen und vergleichbare 
Berufsgruppen“ (Gültstein)

11.11.14 Thementag III „ Netzwerke 
Frühe Hilfen und die Koope-
ration mit Ärzten/Kliniken“ 
(Gültstein) 

05.05.15 Thementag IV „Zugänge und 
Erreichbarkeit von Eltern mit 
Kleinkindern“ (Stuttgart)

17.07.15 Thementag V „Kleinkinder 
mit psychisch erkrankten El-
tern - Möglichkeiten und 
Grenzen der Frühen Hilfen“ 
(Gültstein)

15.09.15 Thementag VI „Ehrenamt in 
den Frühen Hilfen“ (Gült-
stein)

Förder- und verwaltungsrechtliche Um-
setzung

Soweit dies rechtlich vertretbar erschien, 
wurden Entscheidungsspielräume der 
Verwaltungsvereinbarung genutzt, um 

möglichst unbürokratische Verfahrens-
weisen zu ermöglichen. Nach Prüfung der 
einschlägigen Haushaltsvorschriften des 
Landes wurde zum Beispiel entschieden, 
dass 2012 nicht ausgegebene Mittel mit 
der Förderung für das Jahr 2013 verrech-
net werden können oder der vereinfachte 
Zwischen-Verwendungsnachweis ausrei-
chend ist.

Ein großer Anteil der Anfragen per Telefon 
und E-Mail bezog sich auf die förder- und  
verwaltungsrechtliche Umsetzung der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen. Daher wur-
den im Jahr 2013 die am häufigsten ge-
stellten Fragen monatlich gesammelt und 
in einem FAQ beantwortet. Seit dem Jahr 
2014 sind Verfahrensinformationen in die 
monatliche BI-Info-Mail integriert.

Außerdem führte die Landeskoordinie-
rungsstelle Informationsveranstaltungen 
zur Antragsstellung und den Nachweisen 
der Mittelverwendung durch.
   

06.10.14 Informationsveranstaltung 
„Antrag Bundesinitiative 
Frühe Hilfen“

14.01.15 Informationsveranstaltung 
„Verwendungsnachweis“

Kommunikation und Schnittstellen

Die Landeskoordinierungsstelle (vgl. Ab-
schnitt 1.2.2) nutzt die organisatorische 
Nähe und Ressourcen der im Geschäfts-
bereich des Landesjugendamts etablier-
ten Gremien und Veranstaltungen im 
Bereich der Jugendhilfe (u. a. Jugend-
amtsleitertagungen), um Informationen 
zügig und transparent in die Stadt- und 
Landkreise beziehungsweise die beiden 
kreisangehörigen Städte mit eigenem Ju-
gendamt zu transportieren. 
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Die Umsetzung und Begleitung fachlich 
verwandter Themen (zum Beispiel Kin-
derschutz, insofern erfahrene Fachkräf-
te usw.), bereits vorhandene Programme 
auf Landesebene (Aktionsprogramm Fa-
milienbesucher, STÄRKE, Projekt Netzwer-
ke Frühe Hilfen sowie Kinderschutz I und 
II usw.) liegen zum Teil ebenfalls in der 
Verantwortung des KVJS–Landesjugend-
amtes. Hierdurch wird ein hohes Maß an 
fachlicher und administrativer Kompetenz 
sichergestellt. Ferner ergeben sich hierbei 
vielfältige, der Zielerreichung dienliche 
Synergieeffekte.

Die Landeskoordinierungsstelle hat meh-
rere Vernetzungstreffen mit Akteurinnen 
und Akteuren auf der Landesebene (Lan-
desgesundheitsamt Baden-Württemberg, 
Hebammenverband Baden-Württem-
berg e. V., Deutscher Kinderschutzbund 
– Landesverband Baden-Württemberg  
e. V., usw.) durchgeführt. Auf diese Weise 
ist Zug um Zug ein Netzwerk Frühe Hilfen 
mit Akteurinnen und Akteuren auf Lan-
desebene entstanden. Dieses fördert den 
Austausch aktueller fachlicher, aber auch 
administrativ-formaler Informationen im 
Themenfeld Frühe Hilfen.

In Folge dessen hat sich der Bekanntheits-
grad der (Bundesinitiative) Frühe(n) Hilfen 
und des präventiven Kinderschutzes nach 
und nach deutlich erhöht. 

Ansprechpersonen der 
Landeskoordinierungsstelle 
im KVJS-Landesjugendamt

KVJS-Landesjugendamt
Referat 43
Lindenspürstraße 39
70176 Stuttgart

Referatsleitung
Dr. Jürgen Strohmaier
0711 6375 – 430
Jürgen.Strohmaier@kvjs.de

Mirjam Bernad
0711 6375 – 545
Mirjam.Bernad@kvjs.de

Sarah Zwingmann
0711 6375 – 540
Sarah.Zwingmann@kvjs.de

Sylvia Domon
0711 6375 – 487
Sylvia.Domon@kvjs.de

Viola Siegmann
0711 6375 - 455
Viola.Siegmann@kvjs.de

http://www.kvjs.de/jugend/kinderschutz/
bundesinitiative-fruehe-hilfen.html

Ansprechpersonen im
Ministerium für Arbeit und Sozial- 
ordnung, Familie, Frauen und Senioren 
Baden-Württemberg

Referat 24 -Kinder
Schellingstraße 15
70174 Stuttgart

Referatsleitung
Michael Qualmann
0711 123-351
Michael.Qualmann@sm.bwl.de

Stellvertretende Referatsleitung/Referent
Winfried Kleinert
Tel.: 0711 123 3511
Winfried.Kleinert@sm.bwl.de

www.sozialministerium-bw.de
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Bei der Umsetzung der Bundesinitiative 
Frühe Hilfen in Baden-Württemberg wur-
de von Anfang an sehr großer Wert auf 
ein möglichst hohes Maß an Transparenz 
für alle am Implementierungsprozess Be-
teiligten gelegt. Dies gilt sowohl gegen-
über den Jugendämtern und anderen 
am Verfahren beteiligten Institutionen 
und Verbänden als auch gegenüber dem 
BMFSFJ und dem NZFH. 

Hierzu soll insbesondere die Einrichtung 
einer Landessteuerungsgruppe zur Um-
setzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
in Baden-Württemberg beitragen.

Die Landessteuerungsgruppe wurde un-
ter Vorsitz des Sozialministeriums einge-
richtet. Ziel ist die Einbindung der wesent-
lichen Kooperationspartner und Verbände 
im Rahmen der Umsetzung der Bundesin-
itiative. Der erfolgreiche Aufbau
der Vernetzung und der Frühen Hilfen in 
Baden-Württemberg ist in maßgeblicher 
Weise durch die Kooperation mit diesen 
Partnern verwirklicht worden, deren Sach-
verstand und Erfahrung hier weiterhin un-
entbehrlich sind.

Die Steuerungsgruppe setzt sich beratend 
mit allen wesentlichen Fragen der Umset-
zung der Bundesinitiative Frühe Hilfen in 
Baden-Württemberg auseinander. Hierzu 
gehören insbesondere die Budgetverwal-
tung und die Allokation der Bundesmittel, 
die Fördergrundsätze des Landes, die Be-
obachtung des Entwicklungsstandes bei 
den 46 örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe sowie Schlussfolgerungen 
und Perspektiven für die über die Bun-
desinitiative Frühe Hilfen hinausgehende 

Fondslösung. Hierzu wurden jährlich bis 
zu zwei Sitzungen durchgeführt. 

1. Sitzung 22.01.2013

2. Sitzung 07.10.2013

3. Sitzung 29.01.2014

4. Sitzung 03.07.2014

5. Sitzung 29.01.2015

6. Sitzung 02.07.2015

In der Steuerungsgruppe sind neben dem 
Ministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren (Vor-
sitz) und dem KVJS-Landesjugendamt fol-
gende Institutionen vertreten:

• Landkreistag Baden-Württemberg,
• Städtetag Baden-Württemberg,
• Liga der freien Wohlfahrtspflege in Ba-

den-Württemberg e. V.,
• Hebammenverband Baden-Württem-

berg e. V.,
• Berufsverband Kinderkrankenpflege 

Deutschland e. V.,
• Kassenärztliche Vereinigung Baden-

Württemberg,
• Deutscher Kinderschutzbund LV Baden-

Württemberg e. V.,
• Pro familia Baden-Württemberg,
• Landesfamilienrat Baden-Württemberg.

Soweit erforderlich, können im Einzelfall 
beziehungsweise zu bestimmten Themen 
weitere sachverständige Akteure zu den 
Sitzungen eingeladen werden.

4. Landessteuerungsgruppe zur Umset-
zung der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
in Baden-Württemberg
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Schwerpunkt: 
Geburts- und Kinderkliniken 

Die Landessteuerungsgruppe hat sich 
thematische Schwerpunkte gesetzt. Ein 
aktuelles Beispiel hierfür ist die Koopera-
tion der Frühen Hilfen mit Geburts- und 
Kinderkliniken. In der dritten Sitzung der 
Landessteuerungsgruppe informierte der 
Ärztliche Direktor der Kinderklink Olga-
hospital, Herr Dr. Oberle, über die Arbeit 
seiner Einrichtung im Kontext der Frühen 
Hilfen und des Kinderschutzes. 

Im Rahmen der vierten Sitzung im Juli 
2014 berichtete Herr Prof. Dr. Fegert (Uni-
versitätsklinik Ulm) über das Kompetenz-
zentrum für Kinderschutz in der Medizin 
in Baden-Württemberg. 

In der fünften Sitzung stellte Herr Ka-
esehagen-Schwehn das Kooperations-
projekt des Deutschen Caritasverbandes 
e. V. (DVC) mit dem Katholischen Kranken-
hausverband Deutschlands e. V. (KKVD) 
„Von Anfang an. Gemeinsam. Frühe Hilfen 
und katholische Geburtskliniken“ vor. 

Aufgrund des Fachdiskurses wurde die 
landesweite Arbeitsgruppe „Frühe Hilfen 
zur Kooperation der Frühen Hilfen mit Ge-
burts- und Kinderkliniken (AG FH-GKiK)“ 
gebildet. 

Ziel der Arbeitsgruppe war die Erstel-
lung eines Entwurfes von Empfehlungen 
zur Kooperation der Frühen Hilfen mit 
Geburts- und Kinderkliniken. Der entwi-
ckelte Entwurf wurde anschließend der 
Landessteuerungsgruppe (02.07.2015) 
vorgestellt. Nach dem Beschluss wurden 
die Empfehlungen publiziert und stehen 
auf der KVJS-Internetseite4 zur Verfügung. 

Nach einem Jahr sollen Rückmeldungen 
aus den Stadt- und Landkreisen eingeholt 
werden, ob und wie mit den Empfehlun-
gen gearbeitet wird. Die Ergebnisse sollen 
in die Landessteuerungsgruppe zur Um-
setzung des Fonds Frühe Hilfen einflie-
ßen.

4 http://www.kvjs.de/jugend/kinderschutz/bun-
desinitiative-fruehe-hilfen.html
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Von den für örtliche Projekte und Maß-
nahmen zur Verfügung stehenden Mitteln 
in Baden-Württemberg wurde ab dem 
Haushaltsjahr 2013 ein Vorwegabzug in 
Höhe von bis zu 5 % für überörtlich be-
deutsame Vorhaben und zentrale landes-
weite Projekte vorgenommen. 

Soweit diese Mittel nicht ausgeschöpft 
werden, fließen sie mittels einer Nachver-
teilung den örtlichen Projekten und Maß-
nahmen zu. Dieses Verfahren ist zwar ver-
waltungsaufwendig, trägt aber zu einer 
hohen Mittelausschöpfung bei.

Die Landessteuerungsgruppe wirkt, wie 
vorstehend ausgeführt, auch an der Aus-
wahl der überörtlich bedeutsamen Vorha-
ben und zentralen landesweiten Projek-
ten mit.

Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen wurden insgesamt fünf überörtlich 
bedeutsame Vorhaben beziehungsweise 
zentrale landesweite Projekte gefördert.  

Vorstellung der geförderten überörtli-
chen Projekte
Projekt: Praxishandbuch „Netzwerk 
Frühe Hilfen und Kinderschutz“
Förderzeitraum:
01.08.2013 bis 31.12.2014 

Das Praxishandbuch 5 ist ein weiterfüh-
rendes Ergebnis des Projekts „Netzwerk 
Frühe Hilfen und Kinderschutz“, das in Ko-
operation des Kommunalverbandes für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
und der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie/Psychotherapie des Universi-
tätsklinikums Ulm in den Jahren 2010 bis 
2013 durchgeführt wurde. In diesem Rah-
men wurden Kreise und Kommunen in 
Baden-Württemberg beim Auf- und Aus-
bau lokaler Netzwerkstrukturen sowie ei-
nes passgenauen Angebotsrepertoires in 
den Frühen Hilfen unterstützt, so dass Fa-
milien mit kleinen Kindern vor Ort (bei Be-
darf ) adäquat versorgt werden können. 
Vor diesem Erfahrungshintergrund ver-
eint das Praxishandbuch konzeptionelle 
Grundlagen, bewährte Instrumente sowie 

5 Das Praxishandbuch steht auf der KVJS-Inter-
netseite kostenfrei zur Verfügung:  
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/
kinderschutz/bundesini-fruehehilfen/Praxis-
handbuch_Uni_Ulm.pdf

5. Überörtlich bedeutsame Vorhaben 
und zentrale landesweite Projekte in  
Baden-Württemberg 2012 – 2015
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Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis 
für die Praxis. Es trägt so zur Nachhaltig-
keit und Verstetigung der Netzwerke Frü-
he Hilfen und Kinderschutz in den Kreisen 
und Kommunen bei und gibt Anregun-
gen für zukünftige Entwicklungen. 

Vernetzung von vertragsärztlichen 
Qualitätszirkeln mit Angeboten der 
Frühen Hilfen
Förderzeitraum: 
01.09.2013 bis 31.12.2015

Die Förderung erfolgte in der Projektpha-
se 2010 bis August 2013 durch das NZFH. 

Die Vernetzung der Kinder- und Jugend-
hilfe, des Gesundheitswesens und weite-
rer sozialer Dienste ist eine zentrale Vor-
aussetzung für das Gelingen präventiver 
Hilfestellung. Die Kassenärztliche Vereini-
gung Baden-Württemberg (KVBW) möch-
te dazu beitragen, dass die Zusammenar-
beit der verschiedenen Hilfeanbieter im 
Rahmen „Früher Hilfen“ besser gelingt.

Hausärzte, Kinder- und Jugendärzte und 
Frauenärzte sind oft die ersten und einzi-
gen Fachkräfte, die ungeborene oder klei-
ne Kinder auf ihre gesunde Entwicklung 
hin untersuchen. Sie können schon sehr 
früh den über eine rein medizinische Be-
handlung hinausgehenden Hilfebedarf 
von Kindern und ihren Eltern erkennen. 

In Baden-Württemberg gibt es ein eng-
maschiges Netz an ärztlichen und psycho-

therapeutischen Qualitätszirkeln, in de-
nen ein fachlicher Austausch stattfindet. 
Diese Qualitätszirkelstruktur wird für die 
Vernetzung von Vertragsärzteschaft und 
Kinder- und Jugendhilfe genutzt. Ärzte 
und Psychotherapeuten werden zusam-
men mit Mitarbeitern von Jugendämtern 
als regionale Moderatoren-Tandems ge-
schult um zukünftig gemeinsam interdis-
ziplinäre Qualitätszirkel durchzuführen. 
Inhaltlicher Schwerpunkt sind gemeinsa-
me Familienfallkonferenzen. 

Die wissenschaftliche Begleituntersu-
chung bestätigt, dass die Zusammenar-
beit im Zirkel den Informationsaustausch, 
das Verständnis für die Arbeitssituation 
und die Möglichkeiten der jeweils ande-
ren Berufsgruppe, die Begegnung auf Au-
genhöhe, gegenseitiges Vertrauen und 
kurze Wege des gegenseitigen Kontakts 
fördert. Diese systemübergreifende Zu-
sammenarbeit kommt dann den Famili-
en zugute, die schnellere und passendere 
Unterstützung erhalten.

Inzwischen gibt es in Baden-Württemberg 
in 33 Stadt- und Landkreisen interdiszip-
linäre Qualitätszirkel Frühe Hilfen (Stand: 
30.04.2015).

Ein dreiseitiger Vertrag (Kommunale Spit-
zenverbände, BKK LV Süd und KVBW) er-
möglicht für Versicherte der teilneh-
menden Betriebskrankenkassen seit 
01.10.2014 erstmalig die Vergütung von 
ärztlichen Vernetzungsleistungen. Hono-
riert werden das Auffinden von belasteten 
Familien und deren Überleitung in die An-
gebote der Frühen Hilfen. 6

6 Weitere Informationen finden Sie unter:  
http://www.kvbawue.de/qualitaet/fruehe- 
hilfen
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Einrichtung einer 75%-Landesvernet-
zungsstelle für Familienhebammen 
und vergleichbare Berufsgruppen aus 
dem Gesundheitsbereich 
Förderzeitraum:
01.06.2013 bis 31.12.2015

Die Vernetzungsstelle wurde mit einer Fa-
milienhebamme des Hebammenverban-
des Baden-Württemberg besetzt.
Aufgabenbereiche
• Qualifizierungsmaßnahme Familien-

hebammen und vergleichbare Berufs-
gruppen: Überprüfung, Fortschreibung 
der Fortbildungsinhalte, Anpassung an 
Qualitätskriterien des NZFH und Durch-
führung der Fortbildungsmaßnahme.

• Information und Beratung der örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der 
Netzwerkkoordinatorinnen, der Famili-
enhebammen und vergleichbaren Be-
rufsgruppen im Kontext Früher Hilfen 
über Rahmenbedingungen für den Ein-
satz und Möglichkeiten geeigneter Ko-
operationen der Gesundheitsberufe in 
den Frühen Hilfen.

• Bündelung, Koordinierung und Sicher-
stellung des Informationsflusses und 
Meinungsaustausches der Gesund-
heitsberufe im Kontext der Frühen Hil-
fen mit Landesministerien, Landeskoor-
dinierungsstelle Frühe Hilfen beim 
KVJS, öffentlichen und freien Trägern 
der Jugendhilfe, dem NZFH und den 
kooperierenden Berufsgruppen aus der 
Gesundheits- und Jugendhilfe.

Ergebnisse, Erfahrungen, Erfolgskriterien

Die Umsetzung der Bundesinitiative Frü-
he Hilfen bedingte für die Gesundheitsbe-
rufe und deren Berufsverbände Anforde-
rungen, die finanziell und personell erst 
durch die Einrichtung der Vernetzungs-
stelle leistbar wurden. Die Kooperation 
und der Austausch vor allem mit dem So-
zialministerium, der Landeskoordinie-
rungsstelle, der (Landes-)Steuerungs-
gruppe und den Gesprächspartnern von 
Gesundheitshilfe und Jugendhilfe an der 
Basis war dadurch möglich und gestaltete 
sich konstruktiv.
Auf Landesebene konnten zahlreiche Im-
pulse gesetzt werden wie zum Beispiel im 
Bereich standardisierter Qualifizierung. 
Seit Beginn der Landesförderung im Jahr 
2009 wurden 315 Hebammen und 99 Ge-
sundheits-Kinderkrankenpflegerinnen 
qualifiziert. 

Erklärtes Ziel im Rahmen der Vernet-
zungsstelle war die Arbeit an verbind-
lichen Qualitätskriterien in Bezug auf 
Arbeitsstrukturen und Rahmenbedingun-
gen für die Gesundheitsberufe. Der vor-
rangige Einsatz der Gesundheitsberufe in 
der Primär- und Sekundärprävention und 
deren einheitliche Honorierung kreisüber-
greifend konnten als Ziel nicht umgesetzt 
werden. Dies gilt es im Blick zu behalten, 
um den derzeitigen Rückzug von qualifi-
zierten Vertreterinnen der Gesundheits-
berufe aus den Frühen Hilfen aufzuhalten.

Margarete Wetzel, Landesvernetzungs-
stelle für Familienhebammen und ver-
gleichbare Berufsgruppen
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Förderung des Ausbaus der Koopera- 
tion zwischen Geburtskliniken und den 
örtlichen Netzwerken für Frühe Hilfen 
in der Region Freiburg (KeKs)

Förderzeitraum: 
01.09.2014 bis 31.12.2015

98 Prozent aller Kinder in Deutschland 
kommen in Geburtskliniken zur Welt. Zu-
dem ist bekannt und erwiesen, dass die 
Offenheit von Familien zur Annahme von 
Unterstützung zum Zeitpunkt rund um 
die Geburt sehr hoch ist. Die Zusammen-
arbeit von Geburtskliniken und den Fach-
diensten der Frühen Hilfen ist hierbei 
noch ausbaufähig.

Die Landkreise Breisgau-Hochschwarz-
wald und Emmendingen sowie die Stadt 
Freiburg haben ihre Kooperationsstruk-
turen im Bereich der Frühen Hilfen in 
den letzten Jahren interkommunal abge-
stimmt und weiterentwickelt. 
Mit dem Projekt KeKs soll die Zusammen-
arbeit zwischen Geburtskliniken und den 
Fachdiensten der Region Freiburg syste-
matisiert und verbessert werden. Hinter-
grund ist unter anderem die Erkenntnis, 
dass nicht alle Familien mit einem Bedarf 
an Frühen Hilfen von den Geburtskliniken 
an die zuständigen Fachdienste Früher 
Hilfen vermittelt werden.

Ziel des Projektes ist es somit, durch meh-
rere konkrete Umsetzungsschritte zu er-
reichen, dass alle Familien mit einem Be-

darf an Frühen Hilfen niedrigschwellig 
und zügig vermittelt werden. Vier der 
sechs Geburtskliniken in der Region Frei-
burg nehmen am Projekt KeKs teil.

Um die Projektziele zu erreichen, wurden 
folgende Schritte vereinbart:
• Umsetzung von und Weiterentwick-

lung der vorhandenen Standards in der 
Zusammenarbeit,

• Durchführung von Auftaktveranstal-
tung, Austauschtreffen, Schulungen, 
Fachnachmittag, Halbzeitkonferenz, 
Abschlussveranstaltung,

• Schaffung von personellen Ressourcen 
in den Geburtskliniken für eine „koordi-
nierende Fachkraft“.

Die Aufgaben der koordinierenden Fach-
kraft sind:
• Sicherstellung der Information von El-

tern zur Kooperation der Klinik mit den 
Frühen Hilfen,

• Koordination des standardisierten Ver-
fahrens zur Erkennung von Bedarfen

• Führen von Gesprächen mit Eltern we-
gen einer Kontaktaufnahme mit den 
Frühen Hilfen,

• Mitwirkung an der Weiterentwicklung 
des Konzepts zur Kooperation mit den 
Frühen Hilfen.

Das Projekt wird wie folgt evaluiert:
• die Anzahl der eingesetzten Leitfäden 

sowie der daraus folgenden Kontakt-
aufnahme zu den Frühen Hilfen zwi-
schen den Jahren 2013 und 2014 im 
Vergleich zu 2015,

• Auswertung der Belastungslagen von 
vermittelten Familien,

• Wahrnehmung der beteiligten Fach-
kräfte zu den entstandenen Verände-
rungen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung kann 
festgehalten werden, dass KeKs für alle 
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Projektpartner einen großen und gleich-
zeitig lohnenden Aufwand darstellt. Die 
Anzahl der Familien, die von den Geburts-
kliniken an die Fachdienste Früher Hilfen 
weiter vermittelt werden ist gestiegen, 
die Verlässlichkeit zwischen den Fachleu-
ten ist vorhanden und wird im Sinne der 
Familien genutzt.

Verantwortliche Umsetzung des Projekts:
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Abschlussveranstaltung der Bundesini-
tiative Frühe Hilfen in Baden-Württem-
berg

Förderzeitraum: 
01.01.2015 bis 31.12.2015

Die Landessteuerungsgruppe hat am 
29.01.2015 den Antrag des KVJS-Landes-
jugendamts zur Durchführung einer Ab-
schlussveranstaltung (12.11.2015) positiv 
bestätigt. Die Zuwendung wurde verwen-
det um allen Teilnehmern eine kosten- 
lose Teilnahme an der Veranstaltung zu 
ermöglichen und die örtlich zur Verfü-
gung stehenden Mittel nicht mit Teilnah-
megebühren zu belasten. Außerdem wird 
hiervon die Broschüre zur Abschlussver-
anstaltung finanziert.

Fazit

Die überörtlichen Projekte und Maßnah-
men haben sich bewährt. Die Systema-
tik des Vorwegabzuges zur Förderung von 
überörtlich bedeutsamen Vorhaben soll 
daher auch im Rahmen der Verlängerung 
des zweiten Förderabschnittes (Haus-
haltsjahr 2016 und 2017) der Bundesiniti-
ative Frühe Hilfen in Baden-Württemberg 
fortgeführt werden.
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Die Bundesinitiative Frühe Hilfen hat Pro-
jekte und Maßnahmen in vier Bereichen 
gefördert:
• den Netzwerkaus- und -aufbau,
• den Einsatz von Familienhebammen 

und vergleichbaren Berufsgruppen,
• den Aus- und Aufbau von Ehrenamts-

strukturen und
• sonstige Maßnahmen.

Die Zuwendungen bzw. Ausgaben für ört-
liche Angebote der Frühen Hilfen wurden 
in allen 46 Jugendämtern durch Eigenmit-
tel ergänzt. 

Netzwerkkoordination und Fachstellen

Durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen 
wurden insbesondere die fallübergrei-
fende Zusammenarbeit und der Netz-
werkausbau gefördert, unter anderem 
durch den Einsatz von Netzwerkkoordi-
natoren, Arbeitsgruppen und Kooperati-
onsvereinbarungen. Auch die Einrichtung 
von Koordinierungsstellen oder Anlauf- 
bzw. Fachstellen Frühe Hilfen wurde aus-
gebaut. Diese sind vorrangig für die Ein-
zelfallarbeit verantwortlich, zum Beispiel 
für Vermittlung, Einsatzplanung Familien-
hebammen und Ehrenamtliche.

Die Liste der örtlichen Fachstellen Frühe 
Hilfen (fallbezogene Ansprechpersonen) 
liegt dieser Broschüre bei. Die Auflistung 
aller Netzwerkkoordinatoren Frühe Hil-
fen (fallübergreifende Ansprechpersonen) 
ist auf Anfrage bei der Landeskoordinie-
rungsstelle erhältlich.

Niedrigschwellige, aufsuchende Unter-
stützung durch Gesundheitsfachberufe

Der Einsatz von niedrigschwelliger, aufsu-
chender Beratung von (werdenden) Fa-
milien mit Kleinkindern hat sich bewährt. 
Hierzu wurden insbesondere Mittel aus 
dem zweiten Förderbereich (Familienheb-
ammen, Familien-Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger) eingesetzt. Hierbei 
wurden neben dem Einsatz auch die Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung (u. a. Fort-
bildung, Supervision, Dokumentation) ge-
fördert.

Ehrenamtliche im Kontext Frühe Hilfen

Der Aus- und Aufbau der Ehrenamts-
strukturen wurde durch den dritten För-
derbereich vorangebracht. Insbesonde-
re die Projekte Familienpaten, wellcome 
und Familienbegleiter konnten sich durch 
niedrigschwellige, unbürokratische und 
alltagsentlastende Unterstützung bei Fa-
milien bewähren. Das Land fördert als 
flankierendes Projekt die beim Deutschen 
Kinderschutzbund Landesverband Baden-
Württemberg eingerichtete Koordinie-
rungsstelle für das Netzwerk Familienpa-
tinnen und Familienpaten.

Sonstige Maßnahmen

Unter den sonstigen Maßnahmen (vierter 
Förderbereich) finden sich verschiedene 
Ansätze. Viele Zuwendungsempfänger/
Jugendämter setzten die Bundesmit-
tel für Projekte zur verbesserten Wahr-

6. Örtliche Netzwerke und Angebote 
Früher Hilfen
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nehmung von Unterstützungsbedar-
fen ein. Hierzu wurden insbesondere 
Maßnahmen in Geburts-und Kinderkli-
niken (u. a. „Screening“) oder der Auf-
bau einer Willkommenskultur durch 
Willkommensbriefe/-pakete und -besuche 
(z. B. Familienbesucher) gefördert.

Mittelverwendung für örtliche Projekte 
und Maßnahmen

In jedem Haushaltsjahr der Bundesiniti-
ative Frühe Hilfen wurden sämtliche zur 
Verfügung stehenden Mittel für örtliche 
Projekte und Maßnahmen beantragt. Die 
Antragssummen überstiegen stets die zur 
Verfügung stehenden Mittel. 

Für örtliche Projekte und Maßnahmen 
der Frühen Hilfen konnten in den Haus-
haltsjahren 2012 bis 2014 insgesamt 
12.005.674 Euro tatsächlich verausgabt 
werden. Im Haushaltsjahr 2012 stellten 
dies 92,65 Prozent der zur Verfügung ste-
henden Mittel dar, im Jahr 2013 bereits 
97,67 Prozent und im Jahr 2014 konnte 
die tatsächliche Verausgabung auf 98,99 
Prozent der zur Verfügung stehenden Mit-
tel für örtliche Maßnahmen gesteigert 
werden.

Die Mittelverwendung in den vier Förder-
schwerpunkten wurde durch die Priori-
sierung des ersten und zweiten Förderbe-
reiches beeinflusst. Die durchschnittliche 
prozentuale Mittelverwendung in den 
Jahren 2012 bis 2014 stellt sich wie folgt 
dar:

Förderbereich I 48,94 Prozent

Förderbereich II 29,95 Prozent

Förderbereich III 10,11 Prozent

Förderbereich IV 11,00 Prozent

Ergebnisse der Erhebung 
„Strukturdaten der Kommunen“

Das NZFH hat den Auftrag die Bundes- 
initiative Frühe Hilfen wissenschaftlich zu 
begleiten. Hierzu gehört auch die Doku-
mentation des Strukturaufbaus der Frü-
hen Hilfen in den geförderten Kommu-
nen. Die Erhebungen gehen aufgrund des 
Erkenntnisgewinns teilweise über die von 
der Bundesinitiative geförderten Projek-
te und Maßnahmen hinaus und beziehen 
sich auf die strukturelle Ausprägung Frü-
her Hilfen in den Kommunen insgesamt. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
stellte das NZFH den Landeskoordinie-
rungsstellen nur einen Teil der im Rah-
men der Kommunalbefragung gewon-
nenen Daten aus der Erhebung 2013 für 
Planungs- und Steuerungszwecke zur Ver-
fügung. Dieser Teil der Ergebnisse aus der 
Erhebung wurde durch die Landeskoor-
dinierungsstelle ausgewertet und aufbe-
reitet. 7

Die Folge-Erhebung im Jahr 2014 war 
eine gezielte Vertiefung von Aspekten aus 
der ersten Befragung und dient als empi-
rische Basis für den Abschlussbericht an 
den Deutschen Bundestag. Hierzu liegen 
leider keine Länderdaten vor. 
Die Erhebung im Jahr 2015 ist eine ver-
gleichende Wiederholungsbefragung aus-
gewählter Fragen aus der Erhebung im 
Jahr 2013 zur Analyse von Effekten der 
Bundesinitiative nach drei Jahren Lauf-
zeit. Diese Ergebnisse liegen derzeit noch 
nicht vor.

7 Die Auswertung ist auf der KVJS-Internetseite 
zu finden:  
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/
kinderschutz/bundesini-fruehhilfen/Strukturda-
ten_der_Komunen_2013_BW.pdf
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Erkenntnisse aus der Auswertung der 
Strukturdaten der Kommunen (2013)

Aus der Evaluation des Jahres 2013 lie-
gen für Baden-Württemberg Daten zu 57 
Netzwerken Früher Hilfen in 45 von 46 Ju-
gendämtern vor. Acht Jugendämter  ge-
ben mehrere aktive Netzwerke Frühe 
Hilfen im Stadt- oder Landkreis an. 37 Ju-
gendämter haben ein aktives Netzwerk 
Früher Hilfen angegeben.

Zuwachs der Angebote Früher Hilfen

Es wurde auch ermittelt, welche Maßnah-
men und Angebote im Bereich der psy-
chosozialen Versorgung von Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern vorhan-
den sind. In den letzten Jahren (Stichta-
ge 01.01.2012 und 30.06.2013) sind alle 
14 abgefragten Angebote prozentual ge-
stiegen. Die höchsten prozentualen Zu-
wächse hatten insbesondere folgende 
Maßnahmen: Willkommensbesuche für 
Neugeborene (Zuwachs von 36 Prozent), 
offene Sprechstunden für Eltern mit Säug-
lingen und Kleinkindern bis drei Jahre 
(Zuwachs von 25 Prozent), die Angebots-
vermittlung in Geburtskliniken (Zuwachs 
von 23 Prozent), die längerfristige aufsu-
chende Betreuung und Begleitung von 
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern 
durch Fachkräfte (Zuwachs von 15 Pro-
zent) und der Einsatz eines standardisier-
ten Instruments zur Einschätzung psycho-
sozialer Belastungen und Risiken, wie  z.B. 
„Screening“- oder Wahrnehmungsbögen 
(Zuwachs von elf Prozent).

Viele der Angebote und Maßnahmen wer-
den im Rahmen des Einsatzes von Ge-
sundheitsfachberufen (Familien-/Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege und 
Familien-/Hebammen) realisiert, vorzugs-
weise der Einsatz eines standardisierten 
Instruments zur Einschätzung psychosozi-

aler Belastungen und Risiken (59 Prozent) 
oder die offenen Sprechstunden für wer-
dende Eltern und Eltern mit Säuglingen 
und Kleinkindern (62 Prozent). Insbeson-
dere die längerfristige aufsuchende Be-
treuung und Begleitung von Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern wird ledig-
lich in 15 Prozent der Projekte nicht durch 
Gesundheitsfachkräfte ausgeführt.

Willkommensbesuche für Neugeborene 
(bis zu drei Besuche pro Familie) hinge-
gen werden nur in 23 Prozent durch Ge-
sundheitsfachberufe durchgeführt. Über-
wiegend werden diese durch Fachkräfte 
aus der Kinder- und Jugendhilfe oder ge-
eignete Ehrenamtliche (44 Prozent) reali-
siert. 

Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen

Auch die Netzwerkpartner in den Netz-
werken Frühe Hilfen wurden erhoben. Es 
hat sich gezeigt, dass Netzwerkpartner 
aus der Kinder- und Jugendhilfe schon vor 
dem Inkrafttreten des KKG (01.01.2012) 
stark vertreten waren. Im Gesundheitswe-
sen konnten insbesondere die Familien-
hebammen (Zuwachs von 26 %), die nie-
dergelassenen Hebammen (Zuwachs von 
21%) und Geburtskliniken (Zuwachs von 
26 %) als neue Netzwerkpartner gewon-
nen werden. In den weiteren Bereichen 
sind insbesondere die Schwangerschafts-
beratungsstellen (19%) und die Frühför-
derstellen (16%) neu im Netzwerk Frühe 
Hilfen angekommen. 

Mit folgenden Akteuren stehen die Koordi-
nierungsstellen Frühe Hilfen in der fallbe-
zogenen Kooperation (z. B. Fallvermittlung 
am häufigsten in Kontakt: Allgemeiner So-
zialdienst – zum Beispiel ASD oder BSD – 
(84 %), Schwangerschaftsberatungsstellen 
(74 %), Geburtskliniken (53 %) und nieder-
gelassene Hebammen (33 %). 
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Es hat sich gezeigt, dass die fallübergreifen-
de Zusammenarbeit in Netzwerken auch 
die fallbezogene Kooperation fördert.
Koordinierungsstellen Frühe Hilfen

Vor der Bundesinitiative (2006 bis 2010) 
bestanden bereits 39 % (18) der nunmehr 
vorhandenen Koordinierungsstellen Frü-
he Hilfen. Mit dem Inkrafttreten des KKG 
und dem Beginn der Bundesinitiative Frü-
he Hilfen wurden im Jahr 2012 zusätzlich 
20 Koordinierungsstellen eingerichtet. 
Weitere acht Koordinierungsstellen konn-
ten dann im Laufe der Umsetzung der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen (2013 und 
2014) eingerichtet werden. 

Insgesamt gibt es nunmehr in jedem der 
insgesamt 46 Jugendamtsbezirke eine Ko-
ordinierungsstelle Frühe Hilfen. Damit 
besteht ein flächendeckendes Ange-
bot.

Die Personalausstattung der Koordinie-
rungsstellen wurde zu den beiden Stich-
tagen 30.06.2012 und 30.06.2013 erho-
ben. Durch die Bundesinitiative Frühe 
Hilfen stieg die personelle Ausstattung 
der Koordinierungsstellen Frühe Hilfen 
von insgesamt 25,35 Vollzeitäquivalenten 
(VZÄ) auf 46,8 VZÄ an. Gleichzeitig wur-
den die vorhanden VZÄ von 50 auf 82 Per-
sonen verteilt. Insgesamt lässt sich sagen, 
dass die Tätigkeiten der Koordinierungs-
stellen stärker dezentralisiert wurden und 
die Komplexität der Inhalte zugenommen 
hat. 64 Prozent der Koordinierungsstellen 
Frühe Hilfen sind auch für die Einsatzkoor-
dination der Familienhebammen und Fa-
milien-Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger zuständig. 20 Prozent geben an, 
auch für die Koordination der Ehrenamt-
lichen im Kontext Frühe Hilfen zuständig 
zu sein.

72 Prozent der Koordinierungsstellen Frü-
he Hilfen sind in den Jugendämtern zu-
geordnet. 47 Prozent sind als eigenes 
Sachgebiet oder als Teil eines Sachgebie-
tes (u. a. Prävention, Jugendhilfeplanung, 
Sonderdienste) ausgewiesen, elf Prozent 
als Stabstelle der Jugendamtsleitung. 

Die Kontaktdaten der örtlichen Koordinie-
rungsstellen Frühe Hilfen sind dem Bei-
blatt zu dieser Broschüre zu entnehmen.

Fazit und Entwicklungsziele

Immer wieder vorgebrachte Kritikpunkte 
der Beteiligten (u. a. Stadt- und Landkrei-
se, freie Träger) waren die mangelnden 
Ressourcen der Koordinierungsstellen 
und Fachstellen (unter anderem in Bezug 
auf die Personalausstattung). Dies hing 
oftmals auch mit dem als sehr hoch emp-
fundenen förder- und verwaltungsrecht-
lichen Aufwand zusammen, wurde teil-
weise aber auch durch nicht hinreichend 
präzise Tätigkeits-/Aufgabenprofile oder 
fehlende Unterstützung durch die Lei-
tungsebene verursacht. Ferner war der 
Klärungsprozess mit Gesundheitsfachbe-
rufen, Ehrenamtlichen oder weiteren Ak-
teuren zum Teil sehr zeitaufwändig. Ent-
sprechende Klärungsprozesse tragen 
weiterhin zur Entwicklung eines gemein-
samen Grund- und Qualitätsverständnis-
ses von Frühen Hilfen bei.

Neben der Vereinfachung des Zuwen-
dungsverfahrens bedarf es auf örtlicher 
Ebene ausreichender Ressourcen sowie 
der Unterstützung durch die Leitungs-
ebene in Fragen der Kompetenz und Ent-
scheidungsbefugnis, um ein Netzwerk 
Frühe Hilfen fallübergreifend und fallbe-
zogen qualitativ und quantitativ auszu-
bauen. Insbesondere in der Kooperation 
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und Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitswesen muss die Jugendhilfe auch 
landkreisübergreifend „an einem Strang 
ziehen“. Ein einheitliches Grundverständ-
nis von Frühen Hilfen ist Grundvorausset-
zung für deren flächendeckenden Aus-
bau. Die aufgebauten Netzwerkstrukturen 
benötigen kontinuierliche Ansprechper-
sonen und (werdende) Familien mit Klein-
kindern benötigen verlässliche, nachhal-
tig angelegte Angebote Früher Hilfen. 

Die Frühen Hilfen haben sich nicht nur be-
währt, sie sind vielmehr fester Bestandteil 
des Leistungsangebotes der Jugendämter 
in Baden-Württemberg geworden. 

Entwicklungsziel für Baden-Württemberg 
muss eine wohnortunabhängige mög-

lichst niedrigschwellige Zugangsmöglich-
keit zu den Angeboten Früher Hilfen sein. 

Hierzu gehören die Qualitätssicherung 
der Angebote (u. a. durch Evaluation, Wei-
terentwicklung), die landkreisübergreifen-
de Netzwerkarbeit und der Netzwerkaus-
bau. 

Insbesondere die niedergelassenen Ärz-
te (insbesondere Pädiater, Gynäkologen 
und Psychiater) und die niedergelassenen 
Gesundheitsfachberufe (u.a. Hebammen) 
müssen künftig noch stärker in die Netz-
werkarbeit einbezogen werden. Dies kann 
dauerhaft nur mit einer verbindlichen, 
partizipativen und unterstützenden Hal-
tung des Gesundheitswesens gelingen.
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